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26. September 2016 

Beschlüsse des Einwohnerrates vom 26. September 2016 

  

1.  Wahl von Thomas Hoffmann, FDP, und Christian Lanz, SVP, als Mitglieder der Geschäftsprü-
fungskommission für den Rest der Amtsperiode 2014/2017. 

 

2.  Genehmigung der vorliegenden Revision der Satzungen des Kindes- und Erwachsenenschutz-
dienstes (KESD) des Bezirks Bremgarten. 

 

3.  Genehmigung eines Verpflichtungskredites von brutto CHF 740‘300.00 (inkl. MWST) für die 
Neuanlage Urnenfeld und Gemeinschaftsgrab im Friedhof Wohlen. 

 

4.  Genehmigung eines Verpflichtungskredites von brutto CHF 155‘949.20 (inkl. MWST) für die Be-
schaffung eines Atemschutzfahrzeuges (ASF) für die Feuerwehr Wohlen. 

 

5.  Genehmigung der Kreditabrechnung: Ersatzbeschaffung Autodrehleiter (ADL) für die Stütz-
punktfeuerwehr Wohlen. 

 

6.  Genehmigung der Kreditabrechnung: Projektierungskredit Erneuerung Schwimmbad Bünzmatt 
und Neubau Eishalle Wohlen. 

 

7.  Genehmigung der Kreditabrechnung: Planungskredit für die Erstellung eines Gestaltungsplanes 
für das Jacob Isler-Areal. 

 

8.  Genehmigung der Kreditabrechnung: Baukredit Ausbau Gewerbering, 2. Etappe. 
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9.  Überweisung des Postulats betreffend Ergänzung des Konzepts «Politische Bildung bei  
Jugendlichen». 

 

10.  Überweisung der Motion betreffend Privatisierung der Grüngut-Entsorgung und Änderung des 
Abfall-Reglements. 

 

11.  Überweisung der Motion betreffend Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien für gemein-
deeigene Bauten und öffentliche Beleuchtung. 

 

12.  Überweisung des Postulats betreffend Reduktion der Strassenbeleuchtung (Umwandlung  
Motion in Postulat). 

 

 
 
 
Hinweis 
 
Gegen die Beschlüsse 2 bis 8 kann von einem Zehntel der Stimmberechtigten innert 30 Tagen, von der 
Veröffentlichung an gerechnet, das Referendum ergriffen werden. Ablauf der Referendumsfrist:  
31. Oktober 2016 
 
Es sind die Bestimmungen der Gemeindeordnung und des Gesetzes über die politischen Rechte sowie 
der Verordnung dazu zu beachten. Muster und Unterschriftslisten sind bei der Gemeindekanzlei erhält-
lich, welche auch nähere Auskünfte erteilt. 
 

Freundliche Grüsse 

Michelle Steinauer 
Gemeindeschreiber-Stv. 

  
  

 


